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Mit Beschluss vom 29.4.2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschie-
den, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes vom 12.12.2019 über die 
nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahres-
emissionsmengen mit den Grundrechten unvereinbar sind. Der Grund: Es 

fehlen hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031. 
Die Bundesregierung war daher gezwungen, beim Gesetz nachzubessern. Mit der No-
velle des Klimaschutzgesetzes wird das Zwischenziel für 2030 von derzeit 55 auf 65 % 
Treibhausgasminderung gegenüber 1990 erhöht. Für 2040 gilt ein neues Zwischenziel 
von 88 % Minderung. Die Klimaschutzanstrengungen sollen so bis 2045 fairer zwischen 
den jetzigen und künftigen Generationen verteilt werden.

Zusätzlich zum Beschluss des neuen Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung ein 
Sofortprogramm angekündigt, mit dem sie die Umsetzung der neuen Klimaschutzziele 
für die verschiedenen Sektoren unterstützen wird (z. B. Stärkung der Energiestandards 
für Neubauten). U. a. sollten die Kosten des CO2-Preises nicht mehr allein von den 
Mietern, sondern je zur Hälfte vom Vermieter und Mieter getragen werden. Diese 
Regelung wurde gestrichen. Ziel war es, die Wirkung des CO2-Preises zu verbessern, da 
Vermieter über energetische Sanierungen und die Art der Heizung entscheiden.

Im Rahmen der neuen – seit dem 3.6.2021 geltenden – Regeln erweitert sich 
die Defi nition des Begriffs „Bargeld“ um Banknoten und Münzen, einschließ-
lich Währungen, die nicht mehr im Umlauf sind, aber noch bei Finanzin-
stituten umgetauscht werden können. Des Weiteren zählen ab sofort auch 
Goldmünzen sowie Gold in Form z. B. von Barren oder Nuggets mit einem 
Mindestgoldgehalt von 99,5 % als Barmittel.
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1. Werden Bargeldmittel in Höhe von mindestens 10.000 € im Post-, Fracht- oder 
Kurierverkehr versandt, kann die Zollbehörde eine Offenlegungserklärung für Bar-
mittel verlangen, die binnen 30 Tagen vorliegen muss.

2. Gibt es Hinweise darauf, dass Bargeld mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung 
gebracht werden kann, so können die Zollbehörden von jetzt an auch bei Beträgen 
unter 10.000 € tätig werden.

3. Kann weder eine Offenlegungserklärung oder eine Barmittelanmeldung vorgelegt 
werden oder wenn Hinweise auf einen Zusammenhang mit kriminellen Tätigkeiten 
vorliegen, können die Barmittel einbehalten werden.

Die eID-Funktion des Personalausweises, des elektronischen Aufenthalts-
titels und der eID-Karte ermöglicht die sichere Identifi zierung einer Person 

bei der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen. Bislang werden hierzu Personal-
ausweis, elektronischer Aufenthaltstitel oder eID-Karte, eine PIN sowie ein Kartenlese-
gerät benötigt.

Mit dem vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf für das Gesetz zur Einführung 
eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen Endgerät (Smart-eID-Ge-
setz) will die Bundesregierung den Bürgern ermöglichen, die benötigten Informationen 
dauerhaft auf ihren mobilen Endgeräten zu speichern und sich ausschließlich mit einem 
mobilen Endgerät und PIN zu identifi zieren. Der Nachweis der Identität soll also mit dem 
Smartphone möglich sein. Das Gesetz soll zum 1.9.2021 in Kraft treten.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 müs-
sen die Mitgliedstaaten Arbeitgeber verpfl ichten, ein objektives, verläss-
liches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden 

Arbeitnehmer geleistete tägliche  Arbeitszeit gemessen werden kann. Eine nationale 
Regelung hat die Bundesregierung jedoch noch nicht getroffen.

Die Gerichte legen die Entscheidung unterschiedlich aus. In einigen Entscheidungen wird 
das Urteil dahingehend verstanden, dass es unmittelbare Auswirkung auf den Arbeitge-
ber hat und dieser die Arbeitszeiten entsprechend erfassen muss. In anderen Entschei-
dungen sehen die Richter darin eher eine Handlungsempfehlung an den Gesetzgeber. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Sichtweisen kann es bei gerichtlichen Streitigkeiten 
z. B. bei Überstundenvergütungen zu hohen Gehalts- bzw. Lohnnachzahlungen kommen.
Vor diesem Hintergrund ist es für Arbeitgeber u. U. sinnvoll, sich über ein für das Un-
ternehmen pragmatisches und geeignetes Zeiterfassungssystem Gedanken zu machen.

Für eine erneute Übergangszeit vom 1.6. – 31.10.2021 kann vorübergehend 
ein viermaliges Überschreiten der monatlichen Verdienstgrenze im Mini-
job möglich sein. Ein Mitarbeiter kann also in einzelnen Monaten mehr als 
450 € verdienen.

Dieses gilt jedoch nur für Beschäftigungszeiträume ab Inkrafttreten der Übergangsrege-
lung. Für davor liegende Zeiträume bleibt es bei der Möglichkeit des dreimaligen nicht 
vorhersehbaren Überschreitens der Verdienstgrenze.

Verdient ein Minijobber nach dem 1.6.2021 in den Kalendermonaten Juni bis Oktober 
2021 mehr als ursprünglich vorgesehen, ist zu prüfen, wie oft dies innerhalb des letzten 
Zeitjahres (12-Monats-Zeitraum) geschehen ist. Der 12-Monats-Zeitraum endet immer 
mit dem Ende des Kalendermonats, in dem ein unvorhersehbares Überschreiten vorliegt 
und beginnt 12 Monate vorher. Wurde die Verdienstgrenze innerhalb des 12-Monats-
Zeitraums in maximal 4 Kalendermonaten nicht vorhersehbar überschritten, liegt ein 
gelegentliches Überschreiten und damit weiterhin ein Minijob vor.

Beispiel: Ein Minijobber arbeitet seit dem 1.1.2020 gegen ein monatliches Arbeitsent-
gelt in Höhe von 440 €. Vom 1.7. bis zum 31.8.2021 vertritt er krankheitsbedingt eine 
Vollzeitkraft. Der Verdienst erhöht sich im Juli und August 2021 auf monatlich 1.500 €. 
Dadurch, dass der Minijobber bereits im September und Dezember 2020 Krankheitsver-
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tretungen für Vollzeitkräfte übernommen hatte, wurde in diesen Monaten ebenfalls die 
450-€-Grenze überschritten. Die Beschäftigung des Minijobbers bleibt auch für die Zeit 
vom 1.7. bis zum 31.8.2021 ein Minijob, da innerhalb des maßgebenden 12-Monats-
Zeitraums die Verdienstgrenze maximal in 4 Kalendermonaten nicht vorhersehbar über-
schritten wurde.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Kalender-
jahres auf längstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage im Voraus begrenzt ist. 
Dabei gilt bisher die Grenze von 3 Monaten, wenn an mindestens 5 Tagen 
in der Woche gearbeitet wird, bei wöchentlich 4 oder weniger Arbeitstagen 

gilt die 70-Arbeitstage-Grenze. Das Bundessozialgericht (BSG) hat nun mit seinem Urteil 
vom 24.11.2020 entschieden, dass die Zeitgrenzen gleichwertig zu beurteilen sind. So 
sind Beschäftigungen unabhängig von der Anzahl der Arbeitstage pro Woche kurzfris-
tig, wenn sie länger als 3 Monate (1.3. - 31.10.2021 – 4 Monate), aber nicht länger als 
70 Arbeitstage (1.3. - 31.10.2021 – 102 Arbeitstage) im Kalenderjahr ausgeübt werden. 
Gleiches gilt auch, wenn die Beschäftigung zwar mehr als 70 Arbeitstage, aber nicht 
länger als 3 Monate dauert.

Im entschiedenen Fall handelte es sich um eine Beschäftigung aus dem Jahr 2010. Eine 
Aushilfskraft hatte vom 1.7. - 7.9.2010 an 5 Tagen in der Woche gearbeitet. Die Richter 
des BSG stuften die Beschäftigung als kurzfristig ein, weil sie 49 Tage gearbeitet hatte 
und daher nicht über die 50-Tage-Grenze kam. Zu der Zeit galten noch die Zeitgrenzen 
2 Monate oder 50 Arbeitstage.

Arbeitsunfälle sind die Unfälle, die versicherte Personen infolge der versi-
cherten Tätigkeit erleiden. Dabei ist es unerheblich, ob die versicherte Tä-

tigkeit im Unternehmen oder im Home-Offi ce geleistet wird. Entscheidend ist, dass der 
Unfall im Zusammenhang mit der Arbeit stehen muss – was im Home-Offi ce jedoch 
nicht immer ganz leicht abzugrenzen ist. Auch wann ein Unfall passiert, ist nicht aus-
schlaggebend. Ein Arbeitnehmer ist grundsätzlich in den Arbeitsräumen und auf be-
triebsbedingten Wegen versichert. Betriebsbedingte Wege sind z. B. der Weg 
4. vom oder zum Drucker, Kopierer, Scanner, wenn dienstliche Unterlagen bearbeitet 

werden sollen und das Gerät in einem anderen Raum steht
5. zur oder von der Haustür, wenn ein Paket mit Arbeitsunterlagen geliefert wird
6. vom oder zum Betrieb, wenn der Arbeitnehmer Unterlagen aus dem Unternehmen 

benötigt oder abgeben muss.

Mit einer vom Bundesrat am 28.5.2021 beschlossenen Gesetzesänderung wurde der 
Unfallversicherungsschutz bei der Heimarbeit ausgeweitet. Er beschränkt sich künftig 
nicht mehr auf sog. Betriebswege, etwa zum Drucker in einem anderen Raum, sondern 
auch auf Wege im eigenen Haushalt zur Nahrungsaufnahme oder zum Toilettengang. 
Darüber hinaus wird er bei Home-Offi ce-Tätigkeit auch auf Wege ausgedehnt, die die 
Beschäftigten zur Betreuung ihrer Kinder außer Haus zurücklegen.

Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung erstreckt sich bei Arbeit-
nehmern nicht nur auf die berufl iche Tätigkeit, sondern auch auf dem Weg 
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Ausnahme: Der Weg wird aus privaten 
Gründen unterbrochen, z. B. um an einem Geldautomaten Bargeld zu holen. 

In einem vom Bayerischen Landessozialgericht (LSG) am 10.2.2021 entschiedenen Fall 
stieg eine Arbeitnehmerin auf dem Firmenparkplatz aus ihrem Auto und machte sich 
auf den Weg zum Betrieb. Nach ca. 2 Metern kehrte sie wieder zum Wagen zurück, um 
sich zu vergewissern, ob sie das Auto abgeschlossen hatte. Auf dem Rückweg stolperte 
sie und verletzte sich. Sie war der Meinung es handelte sich um einen Arbeitsunfall und 
verlangte Leistungen von der gesetzlichen Unfallversicherung. Diese lehnte mit der Be-
gründung ab, dass die Frau den direkten Weg zur Arbeitsstelle unterbrochen hatte und 
damit kein Versicherungsschutz bestand. Die Richter des LSG sahen in der Rückkehr zum 
Auto nur eine geringfügige Unterbrechung des Arbeitswegs, sodass hier ein versicherter 
Arbeitsunfall vorlag.
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Der freie Blick in die Landschaft und der Erhalt des Landschaftsbildes sind 
ggf. keine Belange, die eine Stadt oder Gemeinde in ihrer Abwägung zur 
Änderung eines Bebauungsplans berücksichtigen muss.

Der Erhalt der freien Aussicht auf ein Feld sowie den Kamm des Wesergebirges in wei-
ter Entfernung begründet keinen abwägungserheblichen Belang, der in der Planung zu 
berücksichtigen wäre. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Oberverwaltungs-
gerichts Lüneburg (OVG) in ihrem Beschluss vom 3.3.2021.

Bei dem entschiedenen Fall ging der Eigentümer eines mit einem Einfamilienhaus be-
bauten Grundstücks mit mehreren Normenkontrollanträgen beim OVG gegen einen 
Bebauungsplan vor. Dieser sah vor, dass auf den neuen Wohnbaufl ächen Einzel- und 
Doppelhäuser in einem Abstand von etwa 11 m zur Grundstücksgrenze errichtet werden 
durften. Die Anträge begründete er damit, dass im Zuge der Bebauung die bisherige 
Aussicht auf einen Acker und das weit entfernte Wesergebirge wegfallen würde.

Kümmert sich ein Sohn um die Bankangelegenheiten seiner Mutter, ist er 
nach deren Tod den Miterben gegenüber nicht in jedem Fall zur Rechnungs-
legung über die vorgenommenen Geschäfte verpfl ichtet. Das entschied das 
Oberlandesgericht Braunschweig (OLG) in seinem Urteil vom 28.4.2021.

In dem vom OLG entschiedenen Fall besorgte der Sohn für die Mutter zu ihren Lebzeiten 
die Bankgeschäfte. Hierfür hatte diese ihm nicht nur eine Bankvollmacht, sondern auch 
eine Vorsorgevollmacht für den Fall ihrer Pfl ege- und Betreuungsbedürftigkeit erteilt. 
Voraussetzung für einen Anspruch auf Rechnungslegung ist, so die Richter, dass die 
Mutter den Sohn rechtsverbindlich mit der Vornahme der Bankgeschäfte beauftragt 
hat. Ein solcher Auftrag ergibt sich nicht aus der Vollmacht an sich. 

Die Richter stellten klar, dass die Mutter dem Sohn einen Auftrag erteilt hatte, allerdings 
erst für den Zeitpunkt, als sie pfl ege- und betreuungsbedürftig wurde. Denn in diesem 
Zustand konnte sie ihre Bankgeschäfte weder selbst wahrnehmen noch deren Vornahme 
durch den Sohn kontrollieren. Weil sich für die Zeit davor keine Auftragserteilung fest-
stellen ließ, muss der Sohn der Erbengemeinschaft nur für diesen Zeitraum Auskünfte 
geben. Eine zusätzliche schriftliche Abrechnung schuldete er nicht.

Der Bundesgerichtshof hat in zwei Urteilen am 16.12.2020 entschieden, 
dass in der Begründung einer Prämienanpassung angegeben werden muss, 
bei welcher Rechnungsgrundlage – Versicherungsleistungen, Sterbewahr-
scheinlichkeit oder beiden – eine nicht nur vorübergehende und den fest-
gelegten Schwellenwert überschreitende Veränderung eingetreten ist und 
damit die Neufestsetzung veranlasst wurde.

Dagegen muss der Versicherer nicht die genaue Höhe dieser Veränderung mitteilen. Er 
hat auch nicht die Veränderung weiterer Faktoren, welche die Prämienhöhe beeinfl usst 
haben, wie z. B. des Rechnungszinses anzugeben. 
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 Basiszinssatz: seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
 (§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

 Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
 (§ 288 BGB seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
  (abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  (abgeschlossen ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

 Verbraucherpreis- 2021: Mai = 108,7; April = 108,2; März 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
 index: 2015 = 100  2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9; September = 105,8; 
   August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6
   Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


